
 

 

 

 

 

Stellungnahme - Bebauungsplan Nr. 26.4.1 – Gewerbegebiet Bebra Südwest 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Ihrem Vorhaben Gewerbegebiet Bebra Südwest gem. Bebauungsplan Nr. 26.4.1 nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Der Bebauungsplan enthält eine Reihe guter Ansätze unter den Allgemeinen Hinweisen 1. 
(Wasserwirtschaft), 3. (Bodenschutz) und 4. (Arten- und Biotopschutz). Es wäre jedoch 
wünschenswert, diese nicht als bloße Empfehlungen, sondern als Festsetzungen zu formulieren. 
Insbesondere der Schutz des belebten Bodens hat – auch bezüglich der Klimawirkung - einen hohen 
Stellenwert. Nach § 202 BauGB ist bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen der 
Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 
Hilfreiche Hinweise dazu finden sich auf der Seite  
https://www.bodenwelten.de/content/abtrag-lagerung-und-einbau-von-bodenmaterial: 

Ober- und Unterboden müssen auf getrennten Depots zwischengelagert werden. Nach DIN 19731 und 
DIN 18915 ist Bodenmaterial von unterschiedlicher Qualität (z.B. humoses Oberbodenmaterial und 
nicht humoses Material) sowohl beim Ausbau als auch bei der Lagerung getrennt zu halten. 
Fremdmaterialien oder Bauabfälle dürfen nicht auf den Bodendepots gelagert oder eingemischt 
werden. Bodendepots sind locker und nur im trockenen Zustand mit dem Bagger zu schütten, damit 
die biologische Aktivität und der Gasaustausch erhalten bleiben. Bei längeren Niederschlägen sollten 
die Arbeiten unterbrochen werden. 

Der Untergrund der Bodendepots sollte so gewählt werden, dass keine Staunässe entsteht (z.B. 
Mulden vermeiden) und das Bodenmaterial gut entwässert wird. Nach DIN 19731 ist das 
zwischengelagerte Bodenmaterial vor Verdichtung und Vernässung zu schützen. 
Die Depots sind dabei so zu gestalten, dass die Oberflächen eine Neigung von mindestens 4 % 
aufweisen, damit das Niederschlagswasser abfließen kann. Ideal ist eine steile Trapezform. 
Gegebenenfalls sind Entwässerungsgräben anzulegen. 
Die Schütthöhe für das Oberbodendepot sollte entsprechend DIN 19731 maximal 2 Meter betragen, 
um eine Verdichtung zu vermeiden. Das Unterbodendepot sollte 4 Meter nicht übersteigen. Der 
Flächenbedarf für die Zwischenlagerung ergibt sich daher u.a. aus der maximalen Schütthöhe. 
Die Depots sollten generell nicht befahren werden. Nach DIN 19731 sind Zwischenlager nicht mit 
Radfahrzeugen (Lastkraftwagen, Radlader) zu befahren. 

Das zwischengelagerte Bodenmaterial sollte sofort begrünt werden, sofern keine direkte Verwertung 
vorgesehen ist. Bei einer Lagerungsdauer über sechs Monate ist das Zwischenlager mit 
tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen wie z.B. Luzerne, Waldstauden-
Roggen, Lupine oder Ölrettich zu begrünen (vgl. DIN 19731). Sie gewährleisten eine ausreichende 
Entlüftung und Entwässerung der Depots und beugen gegen Setzung und Verdichtung des Bodens 
vor. 



Ziel ist es, dass das Depot in seinem ganzen Volumen gut durchlüftet bleibt. Ansonsten bilden sich 
anaerobe Bedingungen, unter denen das Bodenleben „erstickt“ und Fäulnisvorgänge einsetzen.  
 
Die unter 7.4 der textlichen Festsetzungen genannte Zahl von einem Baum pro 100 m² PKW-
Stellplatzfläche halten wir für deutlich zu niedrig angesetzt. In vergleichbaren Planungen ist meist für 
5 bis 6 Stellplätze ein Baum vorgesehen. Dies hat erhebliche kleinklimatische Auswirkungen und hilft 
Energie sparen, da sich die Fahrzeuge durch die Beschattung im Sommer nicht so stark aufheizen. 
 
Zum Thema Wasserwirtschaft wäre eine Niederschlagsrückhaltung wünschenswert, idealerweise in 
Form einer Zisterne, aus der das Wasser der weiter genutzt wird. Es könnte auch eine Priorisierung 
der Verwendungsmöglichkeiten für das Niederschlagswasser ausgesprochen werden – die 
Versickerung vor Ort sollte – nach der Wasserspeicherung und -wiederverwendung - in jedem Fall 
Vorrang haben. 
 
Ein formaler Hinweis: Der rote Kreis in dem kleinen Lageplan rechts unten zeigt offenbar nicht das 
Plangebiet an. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

BUND Kreisverband Hersfeld – Rotenburg 
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Magistrat der Stadt Bebra
z. Hd.d. Herm Meister o.V.i.A.
Rathausmarkt I
36179 Bebra

Der Maglstrat der Stadt Berra
Dieter bathe
stellv. Vonitzender
Tel.+49 6622/2548
Mobil 0160/5549531
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowle der
Durchftihrung der friihzeitigen Beteiligung der 6ffentlichkeit

©
Bebm. 06. November 2022

h
Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 26.4.1
Siidwest" Stadt Bebra

.Gewerbegebiet Bebra

Sehr geehrte Damen und Herren

sehr geehrter Herr Meister,

im Auftrag und im Namen des NABS-Landesverbandes Hessen
geben wir zur o.a. Bauleitplanung der Stade Bebra folgende
Stellungnahme ab

Die 6.a. Planungen erfOllen die Voraussetzungen fOr eine
Anerkennun.g dutch unseren Verband als Trager 6ffentlicher
Belange (TOB) aus folgenden GrOnden nicht:

Der Umweltbericht steht koch aus und ist zwingend
anzufertigen

Die WasserRahmenRichtLinie (WRLL) ist ohne
ausreichende Betrachtung geblieben

Das Projekt HundbdM7c$eBgche fUr /lessen zur Umsetzung
der WRRL an der Selz wurde mit der Stadt Bebra im '
Frtihjahr 2022 gestartet. Nach unseren Informationen haben
die Beh6rden und die Stadt potenzielle Defizite auch auBerhalb
der MaBnahmenrdume des Ma13nahmenprogramms gesehen.
Das Entwicklungspotenzial der Solz in Bezug auf die VvRRL ist
noch auszuloten. Planungsergebnisse sullen im zweiten
Quartal 2023 vorliegen

UnterBerOcksichtiquoi rli De des



NABS-Kreisverband Henleld-Rotenburg ' Heringen/\lverra Am Limmesberg 4
Hersfbld-Rotenburg

Wir sehen den vorgelegten Plan -bei Umsetzung- als
Zusgtzlicne potentielle Gefahrenstelle bei zukiinftig
vermehrt beftirchteten Starkregenenignisse, da die Selz
gch nash mehreen hundert Metern des innerstadtischen
Verbaus und der Einengung(sh. zuletzt den Anbau am
Arbe tsamt) var dem Durchlass der B 27 im Planungsgebiet
ggf. dart in Retentionsrdumen ausdehnen k6nnen muss

.Durch Anlegung von natiirlichen Wasserriickhalte
einrichtungen bowie eines extensiv ausgerichteten
Ufbrrandes in wirksamer Breite k6nnen Aspekte des
natumahen Klima-, Gewdsser und Artenschutzes in diesem
Bereich gef6rdert und berUcksichtigt werden.

Der Vorentwurf sieht eine aus 6kologischer Sicht
kontraproduktive und gg0. dem FNP widerspriichliche
Wegeflache(gelb gestreift) bis direct an den Solzbach vor.

Die Selz i$t Bibergewasser und sollte aus unserer Sight in
unmiHelbarer N#he zum Bachlauf an dieter Stelle auf
ke nen Fall dureh neue Bauwerke alter Art negiert werden
Die Anwesenheit des Bibers diirRe Grundwasserstand und
aen Wasserstand der Solz positiv beeinflussen. ' -

Bestehende und geplante AuBenbeleuchtung im

g:=Sa.S=nliUl:i:n : !ia.:=;
> > Siehe hierzu u.a. DStGB Dokumentation No 155
Insektenschutz in der Kommune '

Gebiet

n

"h'LandweRde im Anthropozan: von der Konkurrenz zur Integration ' ISBN 978-3-

(Dieter Gothe)

stellv. Vorsitzender



Hessen Mobil
StraBen-.und Verkehrsmanagement

HESSEN

Eschwege

Hessen Mobil - StraBen- und Verkehrsmanagement
Postfach 1380. 37253 Eschweae

Magistrat der joel,Uagistrat der Start

Aktenzeichen 34c2 -- 2022-03001 8 - BVI 1 .3 Ba

Rathausmarkt I
36179 Bebra

Berri
Bearbeiter/in

Telefon

Fax

Sandra Barta

(05651) 929 592

/
34

M I

3 OKT. 202 2
E-Mail

21 22 32 Datum
08B SE

(05651) 929 511
sandra. barta@ mobil.hessen .de

27. Oktober 2022

Bauleitplanung derStadt Bebra
Aufstellung Bebauungsplan Nr.
Bebra

26.4.1 ,Gewerbegebiet Bebra SOdwest ' in der Kernstadt

FrOhzeitige Beteiligung der Beh6rden und sonstigen Trader dffentlicher Belange nach $$ 3
4 Abs. I BauGB
Ihr Schreiben vom 15.09.2022, Az.: 60-JM

Sehr geehrte Damen und Herren

anliegend Obersende ich meme Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Trager 6ffentlicher
Belange.
lch weise darauf hin, dass personenbezogene Daten des Schreibens nicht ver6ffentlicht werden
dOrfenU

Mit f reundlichen GrOBen

Tile Volkenant

im Auftrag

Fachdezernatsleiter

Hessen Mobil
Kurt-Holzapfel-Strar3e 37
37269 Eschwege
mobil.hessen.de

Telefon:(05651)929 900
Fax:(05651)929 511
USt-ldNr.: DE81 1700237
BIC:HELADEFFXXX

Landesbank Hessen-ThOringen
Zahlungen: HCC-Hessen Mobil
St.-Nr.: 043/226/03501
IBAN-Nr.: DE67 5005 0000 0001 0005 12

Kto.Nr.:1000 512
BLZ: 500 500 00

EORl-Nr.: DEI 653547



Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange an der Bauleitplanung

($ 4 Baugesetzbuch)

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Trager 6ffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme
m Rahmen Ihrer Zustandigkeit zu einem konkreten Planverf ahren gegeben. Zweck der
Stellungnahme ist es, der Stadt die notwendigen Informationen fOr ein sachgerechtes und
optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begrOnden, die
Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Stadt den Inhalt nachvollziehen kann.
Die Abwagung obliegt der Stadt.

StadtBebra

Bebauungsplan

Bezeichnung des Bauleitplans

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 26.4.1
Bebra

Gewerbegebiet Bebra Stjdwest" in der Kernstadt

Frist fOr die Stellungnahme: 31 .10.2020

Stellungnahme des Tragers 6ffentlicher Belange

Absender: Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement
Kurt-Holzapfel-StraBe 37
37269 Eschwege

Datum: 27. Oktober 2022
Tel.: 05651/929-592
Fax: 05651/929-511
Bearbeiter: Sandra Barta
Az.: 34c2-2022-030018-BVl1.3 Ba

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen
die ohne Zustimmung, Befreiung oder ihnliches der Fachbeh6rde in der Abwagung
nicht Oberwunden werden k6nnen

Einwendun

23 HStrG

> (1) Nash dem BundesfernstraBengesetz (FStrG) $ 9 dtlrfen Fangs der Bundesfernstraf3en

1 . Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 m bei
Bundesautobahn und bis zu 20 m bei Bundesstraf3en
auBerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden GrundstOcke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen
vom iuBeren Rand der befestigten Fahrbahn,



2 bauliche Anlagen, die auf3erhalb der zur ErschlieBung der
anliegenden GrundstOcke bestimmten Teile der Ortsdurch
fahrten Ober Zufahrten oder Zugange an Bundes-/ Landes
straBen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden
sollen,

nicht errichtet werden

Satz I Nr. I gilt entsprechend auch fOr AufschOttungen oder Abgrabungen
gr6Beren Umfangs sowie fOr Parkflachen, der Errichtung von Ziunen und
Werbeanlagen. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben
unberOhrt.

B. Werbun

Werbung darf nur am Ort der Leistung (Betriebsstatte) angebracht sein, isoliert zu
Werbezwecken errichtete oder aufgestellte Anlagen oder Werbetrager (auch Fahrzeuge
Anhanger, Heuballen etc.) sind unzulassig

> Werbung am Ort der Leistung muss so gestaltet sein, dass eine langere Blickabwendung
des FahrzeugfOhrers nicht erf orderlich ist; das bedeutet insbesondere:

nicht Oberdimensioniert.
.blendfrei.
.nicht beweglich,
in Sekundenbruchteilen erf assbar oder zur nur unterschwelligen

Wahrnehmung geeignet

> Die amtliche Beschilderung darf nicht beeintrachtig werden

> . Eine Haufung von Werbeanlagen ist unzulassig

> Werbeanlagen innerhalb der 20m-Bauverbotszone sind unzulassig

> Hinsichtlich der Werbeanlagen jenseits der 20m-Bauverbotszone hat das
Bundesministerium fOr Verkehr, Bau und Wohnungswesen grundlegende Richtlinien zur
Behandlung von Werbeanlagen an BundesfernstraBen herausgegeben (ARS Nr. 32/2001).
Diese Richtlinien sind mit Erlass vom I I.l0.2001 verbindlich in Hessen eingefOhrt worden

Werbung muss so gestaltet sein, dass eine langere Blickabwendung des
FahrzeugfOhrers nicht erf orderlich ist; das bedeutet insbesondere
.nicht Oberdimensioniert.
.blendfrei,
.nicht beweglich,
.in Sekundenbruchteilen erf assbar oder zur nur unterschwelligen
Wahrnehmung geeignet.

Ausschlief31ich am Ort der Leistung (Betriebsstatte) darf eine einzelne
WerbemaBnahme gr6Ber dimensioniert und starker wahrnehmbar gestaltet

Der Werbeanlage muss so ausgerichtet werden, dash eine Blendung der
Verkehrsteilnehmer auf der B 27 nicht m6glich ist
Laufbandwerbung oder Laufbandtexte, permanente Wechselwerbung sind
unzulassig.

sein



C. Entwisseruna

> Niederschlagswasser und sonstige Abwisser dOrfen dem Stra13enk6rper
Entwasserungsanlagen weder mittelbar noch unmittelbar zugef Ohrt werden.

und semen

Rechtsgrundlage
RAL 2012, StVO

2. Fachliche Stellungnahme(abwagungsfahige Sachverhalte)
a) Beabsichtigte eugene Planungen und MaBnahmen, die den o.g. Plan berOhren

k6nnen, mit Angabe des Sachstands

keane AuBerung

b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g.
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit BegrOndung und gegebenen
falls Rechtsgrundlage

keane AuBerung

Uber das Inkraftsetzen des Bauleitplanes bitten wir uns zu informieren.
Personenbezogene Daten des Schreibens dOrfen nicht ver6ffentlicht werden

Im Auftrag

Eschwege, 27. Oktober 2022
Tilo Volkenant

Fachdezernatsleiter























Regierungspräsidium Kassel  
 
 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19    36251 Bad Hersfeld     Vermittlung 06621 406-6. 
Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

 

  

 
  

 Per Email 
Magistrat der 
Stadt Bebra 
Rathausmarkt 1 
36179 Bebra 

Geschäftszeichen RPKS -31.4-61 d 01/30-2018/12 
 Dokument-Nr. 2022/1441985 
Bearbeiter/in Frau Langer 
Durchwahl (0561) 106-2836 
Fax 0611 327641530 
E-Mail martina.langer@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen 60-JM 
Ihre Nachricht 15.09.2022 
 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
 
Datum  24.10.2022 

   

Bauleitplanung der Stadt Bebra; 
hier: Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 26.4.1 „Gewerbegebiet Bebra 

Südwest“ in der Kernstadt Bebra 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung: 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
(Bearbeiterin Frau Damm Durchwahl 2828) 
Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Die Begrünung der Dachflächen und wasserdurchlässige Befestigung der Nebenflächen 
(außer Fahrflächen etc.) wird wasserwirtschaftlich begrüßt. 
 
Der Hinweis auf eine ortsnahe Versickerung oder Direkteinleitung von 
Niederschlagswasser (§ 55 Abs. 2 WHG) ist korrekt, muss jedoch weiter konkretisiert 
werden. Insbesondere muss seitens der Stadt Bebra die Entscheidung getroffen werden, 
ob die Stadt für das Gewerbegebiet eine zentrale Niederschlagswasserversickerung bzw. 
–Reinigung und –Rückhaltung installiert oder dies den einzelnen 
Grundstückseigentümer*innen auferlegt. Die benötigte Fläche für eine zentrale Anlage ist 
im Rahmen der Bauleitplanung ebenfalls miteinzuplanen.  
 
Für die Einleitung oder Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, die 
bei mir zu beantragen ist. Ich bitte um eine frühzeitige Abstimmung im Rahmen der 
weiteren Planung. 
 
 
 

___ 
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Eine Einleitung in einen Vorfluter soll grundsätzlich auf die natürliche 
Drosselabflussspende von 3 l/s*ha bei einer Jährlichkeit von 2 bemessen werden, eine 
Versickerungsanlage auf eine Jährlichkeit von 5. Für die Prüfung einer Vorreinigung des 
Niederschlagswassers sind die Regelwerke A102, M153 und A138 anzuwenden. 
 
Außerdem empfehle ich eine frühzeitige Abstimmung mit dem Abwasserbetrieb Bebra, da 
sich aus der Immissionsbetrachtung der Solz bestimmte Maßnahmen gegen die 
hydraulische Überlastung ergeben (z.B. Gewässeraufweitungen und –Renaturierungen), 
die ggf. auch als Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet möglich sein könnten. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
(Bearbeiterin Frau Busch Durchwahl 2833) 
nach Maßgabe der vorgelegten Unterlagen bestehen aus Sicht der von mir zu 
vertretenden Belange hinsichtlich oberirdische Gewässer unter Beachtung der 
nachfolgenden Anmerkungen keine Bedenken gegen die Bauleitplanung. 
 
Das Flurstück 20, Flur 20, Gemarkung Bebra grenzt an das Gewässer Solz. Zum 
Gewässer Solz auf Flurstück 20, Flur 18, Gemarkung Bebra ist gemäß § 23 HWG 
i.V.m. § 38 WHG ein zehn Meter breiter Gewässerrandstreifen anzulegen. Die Verbote 
und rechtlichen Regelungen nach § 23 HWG und § 38 WHG sind zu berücksichtigen.  
Im Besonderen ist die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen und sonstigen 
Anlagen nach § 23 (2) Nr. 3 HWG wie dem geplanten Pflegeweg als Geh- und Radweg 
verboten. 
Anpflanzungen innerhalb dieses Streifens sind nur mit standortgerechten Gehölzen 
erlaubt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. (Langer) 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig.

___ 



Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel · Postfach 1861 · 36228 Bad Hersfeld 

 
Magistrat der Stadt Bebra  
Bau- und Planungsamt   
Postfach 11 52 
36171 Bebra 

 

Geschäftszeichen RPKS - 34-61 d 01/21-2020/8 
Dokument-Nr. 2022/1338139 
Bearbeiterin Iris Schmidt 
Durchwahl 0561 106-2915 
Fax 0611 327640708 
E-Mail Iris.Schmidt@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 30.09.2022 

 

Bauleitplanung der Stadt Bebra, Kernstadt 

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 26.4.1 „Gewerbegebiet Bebra Südwest“ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.   

§ 4 (1) BauGB 

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 

stehen dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-

gegen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Vorhabengebiet von dem Bergwerksfeld 

„Tannenberg“ überdeckt wird. Es wird empfohlen die Bergwerkseigentümerin Group II 

Exploration GmbH, Flötebrink 3, 37412 Herzberg/Harz, zum Vorhaben zu hören. 

Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Schmidt 

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

http://www.rp-kassel.hessen.de/


Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umweltschutz 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel · Postfach 1861 · 36228 Bad Hersfeld 

 
 

Der Magistrat der Stadt Bebra  

Bau-und Planungsamt 

Postfach 1152  

36171 Bebra 

 

per Mail an: 

bauamt@bebra.de 

  

Geschäftszeichen: RPKS - 31.2-200 d 632/4-2020/3 
Dokument-Nr.: 2022/1322634 
Ihr Zeichen: 60-JM 
Ihre Nachricht: 15.09.2022 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
Bearbeiter/in: Herr Truß 
Durchwahl: (0561) 106-2824 
E-Mail: otmar.truss@rpks.hessen.de 

Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiter/in: Herr Jacob 
Durchwahl: (0561) 106-2820 
E-Mail: achim.jacob@rpks.hessen.de 

Fax: 0611 327640727 
Internet: www.rp-kassel.hessen.de 

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum: 31.10.2022 
 

 

Bauleitplanung der Stadt Bebra 

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 26.4.1 „Gewerbegebiet Bebra 

Südwest" in der Kernstadt Bebra  

hier: Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasser-

versorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich des o. a. Bebauungsplans liegt außerhalb von amtlich festgesetzten 

und geplanten Wasserschutzgebieten.  

 

 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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   Abbildung 1: 

 

 Quelle:  Fachanwendungssystem GRUSCHU (Hess. Landesamt für  

              Naturschutz, Umwelt und Geologie)  

Zur Beurteilung von Festsetzungsvorgaben, die sich auf Belange des allgemeinen Grund-

wasserschutzes (i. S. d. § 5 Wasserhaushaltsgesetz) beziehen, ist zuständigkeitshalber 

die untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg im 

Verfahren zu beteiligen.  

 

 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz: 

 

Nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachinformationssystem „Altflächen und 

Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) des Landes Hessen sind mir für die betroffenen 

Flächen Gemarkung Bebra, Flur 20, Flurstücke 20-26 sowie 19/4 weder Altablagerungen 

oder Altstandorte im Sinne von § 2 BBodSchG noch Grundwasserschadensfälle (Gewäs-

serverunreinigungen im Sinne von § 57 des HWG) bekannt.  

Westlich zu dem betroffenen Planungsgebiet befindet sich in der Hersfelder Str. 37 ein 

Altstandort (Tankstelle). Der Status des Altstandortes ist im Fachinformationssystem mit 

„Sanierung abgeschlossen“ vermerkt. 
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Ergeben sich im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens weitergehende Hinweise die 

einen Verdacht auf das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast be-

gründen können, wird auf die Mitwirkungspflichten nach § 4 HAltBodSchG hingewiesen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz: 

 

In Bezug auf den gem. HAltBodSchG § 1 geforderten vorsorgenden Bodenschutz werden 

die Ausführungen in der vorliegenden Begründung zum Bebauungsplan zum Schutzgut 

Boden hinsichtlich Umfang und Detailierungsgrad als noch unzureichend beurteilt.  

 

Bei der Umsetzung der Planung und Baudurchführung sind richtig die vom Hessischen 

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV 

2018) herausgegebenen Merkblätter "Bodenschutz für Bauausführende" und "Boden-

schutz für Häuslebauer" in den Festsetzungen zur Beachtung übernommen worden.  

Die Anwendung der einschlägigen Normen DIN 18915 (Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau – Bodenarbeiten), DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit – Verwertung von 

Bodenmaterial und Baggergut) sowie DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durch-

führung von Bauvorhaben) sind bei der Planung und Baudurchführung, wie bereits 

dargestellt, zu beachten. 

 

In der Folge würde grundsätzlich bodenschutzfachlich einer Ausweisung des Bebauungs-

planes nichts Grundsätzliches entgegensteht. 

 

Da im Hauptgeltungsbereich des Bebauungsplans mit 45.520 m2 zu erwartend mindes-

tens 42.280 m2 als Gewerbeflächen bzw. 3.240 m2 als Straßen genutzt werden sollen, 

ist ergänzend eine bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung auf der Grundlage der 

„Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hes-

sen und Rheinland-Pfalz“ des HLNUG, Wiesbaden 2018 (Böden und Bodenschutz in 

Hessen, Heft 14) den Planungsunterlagen beizufügen und in die spätere Abwägung mit 

einzubeziehen.  

 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Erlass des HMUKLV vom 22. Mai 2018, 

Az.: III 8 – 089b 06.03 an alle hessischen Städte und Gemeinden, in dem auch ein Hin-

weis auf die Internetseite zum Herunterladen der Arbeitshilfe einschließlich einem 

zugehörigen Berechnungswerkzeug gegeben wird. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. A.Jacob  

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

Anhang 

Abkürzungs- und Fundstellenverzeichnis 

Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz – 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverän-

derungen und zur Sanierung von Altlasten 

17.03.1998 

(BGBl. I S. 502) 

25.02.2021  

(BGBl. I S. 306) 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 12.07.1999 

(BGBl. I S. 1554) 

09.07.2021 

(BGBl. I S. 2598) 

HAltBodSchG Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung 

28.09.2007 

(GVBl. I S. 652 

30.09.2021 

(GVBl. I S. 701) 

HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010  

(GVBl. I S. 548) 

30.09.2021 

(GVBl. S. 602) 

WHG Wasserhaushaltsgesetz –  

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

31.07.2009  

(BGBl. I S. 2585) 

20.07.2022 

(BGBl. I S. 1237) 
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Bauleitplanung der Stadt Bebra, Stt Bebra; 

Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 26.4.1 „Gewerbegebiet Bebra Südwest“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange gem. BauGB  

Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung ist im Regionalplan Nordhessen 2009 

(RPN) als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung festgelegt. Gegen die o. g. 

Bauleitplanung bestehen aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken, wenn für Ihre 

weitere gewerbliche Entwicklung keine geeigneten Flächen mehr in den bestehenden 

Gewerbegebieten verfügbar sind. 

Darüber hinaus verweise ich auf die Regelungen des Teilregionalplans Energie Nord-

hessen (TRPN), insbesondere auf Ziel 1 des Kapitels 5.2.2.3 zur Doppelnutzung großer 

Dachflächen für die solare Energiegewinnung. Diesbezüglich wurden im Bebauungs-

plan unter 5.1 der textlichen Festsetzung eine „Solarmindestfläche“ festgesetzt, die im 

weiteren Bauleitplanverfahren beizubehalten ist. 

Mit den o.g. Hinweisen stehen der Planung keine Ziele des RPN entgegen. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 

 

Im Auftrag 
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gez. Rauch 


